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Nr. 104/XVI 

 

An den  

Präsidenten des Regionalrates 

Josef Noggler 

IM HAUSE 

________________________ 

 

A N F R A G E 

 

Mit Artikel 31-undecies des Gesetzes Nr. 176 vom 18. Dezember 2020 wurde ein Mechanismus 

eingeführt, der den Rückkauf von Aktien im Besitz von Privataktionären ermöglicht, um die jetzige 

Brennerautobahn AG in eine rein öffentliche Gesellschaft umzuwandeln; 

Die Anwendung des Gesetzes Nr. 176/2020 war Gegenstand der Diskussion auf dem im Jänner 

2021 abgehaltenen Treffen der öffentlichen Anteilseignern der Brennerautobahn AG. Diesbezüglich 

berichtete die lokale Presse: „Die Versammlung prüfte den von der Gesetzgebung vorgesehenen 
Rechtsweg, der aus rechtlicher Sicht sehr komplex ist und der zunächst das Vorhandensein eines zu 
schützenden öffentlichen Interesses und eine korrekte Bewertung der Aktien von Privatpersonen 
voraussetzt, die von Stammaktien in rückkaufbare Aktien umgewandelt wurden. Die 
Sitzungsteilnehmer waren sich auch einig, dass mit der Regierung vorrangig die Themen im 
Zusammenhang mit der Leitung der neuen Gesellschaft und die Frage der zusätzlichen Gewinne 
geklärt werden müssen.” (A22, soci riuniti a Trento: verso l'uscita dei privati per avere la 

concessione - l'Adige.it, 11. Jänner 2021); 

Im selben Presseartikel vom 11. Januar wird außerdem Folgendes berichtet: „Das von der 
Regierung erlassene Gesetz bietet der in der Berlin-Straße ansässigen Gesellschaft die Möglichkeit, 
die mit den privaten Anteilseignern begonnenen Verhandlungen abzuschließen. Ein Weg, der, wie 
während des Treffens mehrfach betont wurde, nicht einfach ist und die Konvergenz der 
verschiedenen Rechtsinstitute in Bezug auf die vom Gesetzgeber vorgesehenen grundlegenden 
Schritte vorsieht: die Möglichkeit der Umwandlung von Stammaktien in rückkaufbare Aktien und 
die Festlegung des Rückkaufpreises. Die Bestimmung stellt eine Gelegenheit dar, das Verfahren zur 
Erneuerung der Konzession endlich abzuschließen. Im Gegenzug müssen die öffentlichen 
Anteilseigner von den jeweiligen Gremien grünes Licht erhalten, um der Gesellschaft den Auftrag 
zu erteilen, eine neue Inhouse-Gesellschaft zu gründen. Dies ist ein heikler und entscheidender 
Schritt, der mit der gebotenen Vorsicht angegangen werden muss, da der gesamte Prozess dem 
Grundsatz der Wahrung des öffentlichen Interesses der beteiligten territorialen Akteure 
unterliegt.“; 



Im Begleitbericht zum Gesetzentwurf Nr. 41/XVI, der am 29. Juni 2021 von der Regionalregierung 

eingebracht wurde, erinnerte der damalige Präsident der Region daran, dass auch auf Initiative der 

Region der Artikel 31-undecies in das Gesetz Nr. 176 vom 18. Dezember 2020 aufgenommen 

wurde und dass zu diesem Zeitpunkt Gespräche zwischen den öffentlichen Anteilseignern 

stattfanden, um die Umsetzungsmodalitäten zu besagter Bestimmung zu erörtern; 

Mit dem Gesetz Nr. 176/2020 hat sich die Situation daher geändert, aber nach der abgelaufenen 

Frist vom 31. Juli für die Umwandlung der Gesellschaft in eine vollständig öffentliche Inhouse-

Gesellschaft haben lokale Informationsquellen berichtet, dass zwei Szenarien in Betracht gezogen 

werden: „Das erste sieht vor, dass die privaten Anteilseigner, die sich bisher gegen den Verkauf 
ihrer Anteile gewehrt haben, weiterhin an der Gesellschaft beteiligt sein können. Dies ist nach 
europäischem Recht zulässig, wenn Privatpersonen weniger als 20 Prozent besitzen, und hier sind 
es mehr oder weniger 14 Prozent, dies erfolgt bereits in Frankreich und Portugal. Das einzige 
Problem ist, dass diese Regelung nicht für die Wiedervergabe von Konzessionen gelten würde. Das 
zweite Szenario ist eine öffentlich-private Partnerschaft mit einem hinterlegten öffentlichen Projekt 
zur Entwicklung des Korridors. Hier kommt der nationale Plan für Wiederaufbau und Resilienz zu 
Hilfe: Er sieht den Brenner bereits als grünen Korridor vor. Bald sollten Fugatti und Kompatscher 
nach Rom berufen werden, um die Angelegenheit zu besprechen. Anschließend sollte die 
Entscheidung dank eines Änderungsantrags, der Anfang September in das Infrastrukturdekret 
eingefügt wurde, in Kraft treten.“ (Concessione per la A22. Sul tavolo due ipotesi per rinnovarla  - 

TG R Trento, 11. August 2021); 

 

All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten,  

 

den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen, 

 

um Folgendes in Erfahrung zu bringen: 

 

1. Welche organisatorischen und finanziellen Auswirkungen schätzt die Region im Zusammenhang 

mit den eventuellen Umsetzungsmodalitäten von Artikel 31-undecies des Gesetzes Nr. 176 vom 18. 

Dezember 2020 ein? 

2. Welche Entwicklungen gab es bei den Gesprächen mit den öffentlichen Anteilseignern und der 

Staatsregierung in Bezug auf die Konzessionsvergabe für die Führung der Brennerautobahn A22? 

 

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 

 

Alex MARINI 

Diego NICOLINI* 

 

 

*  Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 
 


